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Ort der Hauptversammlung:  
Juwelo Deutschland GmbH 
Portal 3b, 3. OG 
Erkelenzdamm 59/61  
10999 Berlin 
 

Hinweise zur Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl über das Aktionärsportal 
 

Die nach Maßgabe in der Einladung zur Hauptversammlung am 28. Juni 2022 im Bundesanzeiger am 3. Juni 2022 

veröffentlichten Bestimmungen können stimmberechtigten Aktionäre die virtuelle Hauptversammlung über das 

Aktionärsportal verfolgen und über das Aktionärsportal während der Hauptversammlung ihre Stimmen per 

elektronischer Briefwahl abgeben. Auch für die Verfolgung der Hauptversammlung und die Stimmabgabe über das 

Aktionärsportal sind eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs und ein Nachweis seines Anteilsbesitzes 

zum Nachweisstichtag gemäß den in der Einladung aufgeführten Bestimmungen erforderlich. 

Der Zugang zum Aktionärsportal erfolgt über das Internet unter der Adresse: 

www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung  

Die elektronische Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl über das Aktionärsportal ist über das Aktionärsportal vor 

und während der Hauptversammlung bis zum Schluss der Abstimmung durch den Versammlungsleiter möglich. Bis zum 

Schluss der Abstimmung durch den Versammlungsleiter ist auch ein Widerruf oder eine Änderung der über das Internet 

erfolgten Stimmabgabe möglich. Um die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl über das Aktionärsportal 

vornehmen zu können, bedarf es der Zugangskarte, auf der die erforderlichen Login-Daten aufgedruckt sind. 

Ausführlichere Informationen zu diesem Verfahren erhalten die Aktionäre nach Anmeldung und Übersendung des 

Nachweises über ihren Anteilsbesitz zusammen mit der Zugangskarte. Diese Informationen können auch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter 

www.elumeo.com/investor-relations/hauptversammlung  

abgerufen werden. 

Wir bitten unsere Aktionäre zu beachten, dass eine Verfolgung der Hauptversammlung für einen bestimmten 

Anteilsbesitz aus technischen Gründen nur für einen Zugangsberechtigten, also entweder für den Aktionär oder für 

einen Bevollmächtigten möglich ist. Mehrfache Anmeldung am Aktionärsportal mit denselben Zugangsdaten führt 

zu einem automatischen Verlust der Verfolgungsmöglichkeit der Hauptversammlung für den erst-angemeldeten 

Zugangsberechtigten. 


